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Text 

2. Teil 

Einsicht in das Kontenregister 

Auskünfte aus dem Kontenregister 

§ 4. (1) Auskünfte aus dem Kontenregister sind im Wege elektronischer Einsicht zu erteilen: 

 1. für strafrechtliche Zwecke den Staatsanwaltschaften und den Strafgerichten, 

 2. für finanzstrafrechtliche Zwecke überdies den Finanzstrafbehörden und dem 
Bundesfinanzgericht, 

 3. wenn es im Interesse der Abgabenerhebung zweckmäßig und angemessen ist, für 
abgabenrechtliche Zwecke den Abgabenbehörden des Bundes und dem Bundesfinanzgericht, 

 4. für die Zwecke der Verhinderung und Bekämpfung der Geldwäscherei und damit 
zusammenhängender Vortaten sowie der Terrorismusfinanzierung der Geldwäschemeldestelle 
gemäß § 4 Abs. 2 Z 1 und 2 des Bundeskriminalamt-Gesetzes – BKA-G, BGBl. I Nr. 22/2002 
und der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst gemäß § 1 Abs. 3 des Staatsschutz- und 
Nachrichtendienst-Gesetzes – SNG, BGBl. I Nr. 5/2016; 

 5. für Zwecke der Verhinderung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung gemäß § 25 
Abs. 1 FM-GwG, der Finanzmarktaufsichtsbehörde; 
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 6. für Zwecke der Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung oder Verfolgung von Straftaten im Sinne 
des Anhangs I der Verordnung (EU) Nr. 2016/794 über die Agentur der Europäischen Union für 
die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol) ABl. Nr. L 135 vom 
24.05.2016 S. 53, dem Bundeskriminalamt, dem Bundesamt zur Korruptionsprävention und 
Korruptionsbekämpfung und der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst; 

 7. für sanktionenrechtliche Zwecke der Oesterreichischen Nationalbank, der 
Finanzmarktaufsichtsbehörde und dem Bundesminister für Inneres. 

(1a) Die Geldwäschemeldestelle hat dem Europäischen Polizeiamt (Europol) im Rahmen seiner 
Zuständigkeiten für Zwecke der Aufgabenerfüllung von Europol und nach Bundes- und Landesgesetzen 
für die Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung zuständigen Behörden auf deren 
Ersuchen Auskünfte aus dem Kontenregister zugänglich zu machen, sofern letztere die Auskünfte für die 
Zwecke der Verhinderung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung benötigen. Die 
Geldwäschemeldestelle hat die Auskünfte gemäß Abs. 1 Z 4 oder Z 6 einzuholen und auf einem sicheren 
Übertragungsweg zu übermitteln. 

(2) Suchbegriffe dürfen nur konkrete Personen, Konten oder Schließfächer sein. 

(3) Jede Abfrage und Übermittlung personenbezogener Daten aus dem Kontenregister ist so zu 
protokollieren, dass eine Zuordnung der Abfrage oder Übermittlung zu einem bestimmten Organwalter 
möglich ist. Die Protokollaufzeichnungen sind zehn Jahre aufzubewahren und dann zu löschen. 

(3a) Die Erteilung von Auskünften an die in Abs. 1 genannten Behörden darf nur im Einzelfall 
erfolgen und ist dem innerhalb der jeweils zuständigen Behörde eigens zur Wahrnehmung dieser 
Aufgaben benannten und ermächtigten Personal vorbehalten. Diese Behörden haben sicherzustellen, dass 
das abfrageberechtigte Personal in Bezug auf die Vertraulichkeit und den Datenschutz hochprofessionell 
arbeitet und in hohem Maße integer und ausreichend qualifiziert ist. 

(4) Betroffene Personen und Unternehmer haben das Recht auf Auskunft, welche sie betreffende 
Daten in das Kontenregister aufgenommen wurden. Die Abfrage kann über FinanzOnline erfolgen. 

(5) Außerhalb einer Außenprüfung sind im Verfahren zur Veranlagung der Einkommensteuer, der 
Körperschaftsteuer und der Umsatzsteuer Auskünfte aus dem Kontenregister nicht zulässig, es sei denn, 
dass die Abgabenbehörde Bedenken gegen die Richtigkeit der Abgabenerklärung hat, Ermittlungen 
gemäß § 161 Abs. 2 der Bundesabgabenordnung – BAO, BGBl. Nr. 194/1961 einleitet und der 
Abgabepflichtige vorher Gelegenheit zur Stellungnahme hatte. Die Würdigung der Stellungnahme ist 
aktenkundig zu machen. 

(6) Über eine durchgeführte Kontenregistereinsicht der Abgabenbehörde ist der Abgabepflichtige 
über FinanzOnline zu informieren. 

(7) (Verfassungsbestimmung) Abs. 1 und Abs. 1a können vom Nationalrat nur in Anwesenheit von 
mindestens der Hälfte der Abgeordneten und mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen 
Stimmen abgeändert werden. 
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